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Warschau, den 16. Dezember 1916.

Ueber die Gebührnisse der bisherigen polnischen Legion w ird bestimmt:

1. Polnische Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften erhalten ab 1. Januar

'1917 deutsche Gehälter und Löhnung, wie sie sich laut Anlage für den entsprechenden

Dienstgrad ergeben.

Soweit Offiziere und Fähnriche bisher einen höheren Gehalt bezogen haben, be

ziehen sie von Deutschland das Mehr insolange weiter, bis sie durch Einweisung in

mobiles Gehalt oder Aufrücken im Dienstgrad im Gehalt vorrücken. Diese M ehr

gewährungen werden als nicht pensionsberechtigte Zuschüsse gezahlt. W eitere E rn e n 

nungen zu Fähnrichen sind ausgeschlossen.
- Bei Kürzung der Feldzulage für die österreichische Wehrmacht ermäßigt sich der

nicht pensionsfähige Zuschuß (Spalte 7 der Anlage) und das Gehalt der Fähnriche

(Spalte 5 und 6) um den gekürzten Betrag.
2. I n Obigem sind für die verheirateten Offiziere und Fähnriche Fam ilien

beihilfen einbegriffen; die Offiziere haben deshalb zu bestimmen, was ihren Familien

an Zahlungen durch die betreffenden österreichischen Kassen ausgezahlt werden soll. B is

dies geschehen ist, zahlen die österreichischen Kassen die bisherigen B etrüge w eiter, die

deshalb am 1. Januar am Gehalt einzubehalten und den erwähnten Kassen zu er
statten sind.

3. Die Familien der Unteroffiziere und Mannschaften erhalten Familienunter-

stühung nach deutschen Bestimmungen und zwar 15 Mk. monatlich für die Frau und

7,50 Mk . monatlich für ein Kind. Soweit bisher im österreichischen Verwaltungsgebiet
höhere Sätze gezahlt wurden oder noch weiter gezahlt werden, werden der österreichischen

R e gie ru n g n u r die entsprechenden deutschen Sätze ersetzt.

4. Als Zeitpunkt des Uebertritts der polnischen Legion in die deutsche Verwal

tung soll der 1. Januar 1917 gelten.
5. Vom 1. Dezember 1916 ab erhalten Offiziere als Selbstbeköstiger Verpfle

gungszulagen, die .Truppenteile fü r die Unteroffiziere und Mannschaften Pauschbeträge
zur Verbesserung der Mannschaftskost wie die deutschen T ru pp e n , solange sie im

Generalgouvernement Warschau sind.

Vorstehendes gilt vom 1. Januar 1917 ab auch für die im Generalgouvernement
Lublin befindlichen Truppen.

6. Der Erlaß vom 24. 11 . 1916 IVa Nr. 14270 tritt bezügl. des Absatzes 1

außer Kraft, desgl. die mit Erlaß vom 22. 11 . 1916 IVa Nr. 14172 übersandte

Anweisung für die Gebührniszahlung an die Angehörigen der m it dem 1. 12 . 1916

u n te r deutschen O berbefehl tretenden polnischen Legion.
Die Bestimmungen über die Geldversorgung der polnischen Wehrmacht sind m it

Verfüg, vom 22. 11 . 1916 IVa N r. 14172 überwiesen. Diejenigen Stellen, welche

noch nicht in den Besitz der Bestimmungen gelangt sind, haben dies der Armee

intendantur anzuzeigen.
7. Für die Werbekommandos verbleibt es beim Erlaß vom 22. 11 . 1916

IVa Nr. 14172 . An Stelle der unter 6 außer Kraft gesetzten Anweisung tritt

ab 1. 12 . 1916 die Anlage.

Der Generalgouverneur.
v. Beseler.
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